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1.  Anwendungsbereich 
 
1Die nachfolgenden Ausführungen gelten nur, soweit nach Art. 1 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 68 Abs. 2 
LlbG oder Art. 64 LlbG nichts Abweichendes geregelt ist. 2Für Richterinnen und Richter bzw. 
Staatsanwältinnen und Staatsanwälte findet dieser Abschnitt keine Anwendung.


